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Datum: 19.10.2021 

 

Protokoll 

Fachgruppe II Geologie und Grundlagendaten 

08. Oktober 2021 

 

Ort: Videokonferenz  

Zeit: 08:30 – 09:15 Uhr  
 

Teilnehmende:  

Mitglieder des Fachgruppe II Geologie und Grundlagendaten des Nationalen Begleitgremiums 

(NBG) 

Klaus Brunsmeier, Prof. Dr. Rainer Grießhammer, Prof. Dr. Maria-Theresia Schafmeister, 

Prof. Dr. Magdalena Scheck-Wenderoth, Prof. Dr. Miranda Schreurs 
 

Geschäftsstelle 

Dr. Stefan Banzhaf, Dr. Jennifer Blank, Venio Quinque 
 

Leitung der Sitzung:  

Dr. Stefan Banzhaf 
 

Themen 

1. Veröffentlichung der Bergwerksdaten 
2. Beauftragung der Sachverständigen  
3. Jahresplanung 2022 
4. Weiterer Austausch zwischen NBG und BGE 
5. Weiterer Austausch mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR) 
6. Sonstiges 

 
Ergebnisse 
 

1. Die Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) haben ihre bereits 2020 formulierte 
Auslegung des Geologiedatengesetzes bezüglich der Bergwerksdaten auf ihrer 
Sitzung im September 2021 bekräftigt: Demnach würden diese nicht unter das 
Geologiedatengesetz fallen und müssten daher auch nicht kategorisiert werden. 
Ohne diese Kategorisierung kann die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) 
diese Daten aber nicht veröffentlichen. Unabhängig davon haben einige 
Bundesländer ihre Bergwerksdaten aber kategorisiert und der BGE zur Verfügung 
gestellt. Die Fachgruppe spricht sich dafür aus, das Thema Bergwerksdaten zwar 
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weiter zu verfolgen, aber nicht zu hoch auf die Agenda zu setzen, da andere 
Themen drängender seien. Es soll aber nochmals bei den Ländern nachgehakt 
werden, die ihre Bergwerksdaten nicht kategorisiert haben und eine entsprechende 
Nachfrage des NBG bisher nicht beantwortet haben. Weiterhin soll bei der 
Übergabe des Tätigkeitsberichtes des NBG die Einhaltung des 
Geologiedatengesetzes angemahnt werden: Aus Sicht des NBG fallen die 
Bergwerksdaten unter das Geologiedatengesetz und müssen entsprechend 
vollumfänglich veröffentlicht werden. Mit einer entsprechenden Empfehlung soll 
das NBG sich aus Sicht der FG II aber erst im Frühjahr an den Deutschen Bundestag 
wenden, wenn dieser wieder voll arbeitsfähig ist.  

2. Bei der zukünftigen Beauftragung der Sachverständigengruppe soll eine Klärung 
der jeweils vom NBG beschlossenen Aufträge mit den Sachverständigen erfolgen, 
bevor eine Beauftragung erfolgt. Damit soll vermieden werden, dass u.U. nicht 
eindeutig genug formulierte Leistungsbeschreibungen zu Verzögerungen bei der 
Beauftragung führen.  
Um eine effektive Diskussion der Empfehlungen der Sachverständigen zu 
gewährleisten soll in Zukunft wie folgt verfahren werden: 
1. Die Gutachten werden im Rahmen einer NBG-Sitzung öffentlich vorgestellt und 

vor der jeweiligen NBG-Sitzung auf der NBG-Website veröffentlicht. 
2. Die BGE äußert sich schriftlich zu den jeweils gemachten Empfehlungen. 
3. Die Sachverständigen äußern sich zu der Reaktion der BGE. 
4. Das NBG stellt seine Position dar und geht dabei auf die Diskussion zwischen 

BGE und den Sachverständigen ein.  
Weitere Aufträge für die Sachverständigen können aus Sicht der FG II folgende 
Themenfelder betreffen:  

• Geosynthese mit Außenansicht (1. Quartal 2022) 
• Strukturelle Ebene: sind alle Akteure dabei? Zusammenarbeit zwischen 

Institutionen des Verfahrens und die Rolle der SGD 
• Forschungsbedarf Geologie 

3. Für das Jahr 2022 will die FG II den Schwerpunkt auf die Geosynthese legen. Dies 
soll u.a. in Form von Aufträgen an die Sachverständigengruppe (siehe 3.) und ein 
Treffen mit der BGE im Februar 2022 (siehe 4.) erfolgen.  

4. Für den Februar 2022 ist ein Treffen mit der BGE in Peine in Planung. Dies soll im 
Rahmen der NBG-Sitzung stattfinden.  

5. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat signalisiert, dass 
sie an einem engeren Austausch mit dem NBG interessiert ist. Im Rahmen der 
Speaker Series des NBG ist die BGR nunmehr zur Januarsitzung des NBG 
eingeladen.   

6. Das von der FG II erarbeitete Dokument zum Dissens zur Auslegung des Begriffes 
„Überdeckung“ im Standortauswahlgesetz soll auf der NBG-Website veröffentlicht 
werden.  
Bei der kommenden NBG-Sitzung am 22. Oktober wird Maria-Theresia Schafmeister 
für die FG II berichten und bei der anschließenden Bürger*innensprechstunde wird 
Magdalena Scheck-Wenderoth für die FG II teilnehmen.  

 

Protokoll: Stefan Banzhaf 

Aufträge an die Geschäftsstelle 
 

- Die Geschäftsstelle hakt nochmals bei den Ländern nach, die ihre 
Bergwerksdaten nicht kategorisiert haben und eine erste Nachfrage des NBG 
dazu nicht beantwortet haben.  

- Veröffentlichung des Dokumentes zum Dissens zur Auslegung des 
Begriffes „Überdeckung“ im Standortauswahlgesetz auf der NBG-Website. 


